
An die Schaeffler AG, Herzogenaurach

Vermerk über die Prüfung des 
 Konzern abschlusses und des 
 Konzernlageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Konzernabschluss der Schaeffler AG, Herzogenau-
rach, und ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern) – bestehend aus 
der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2023, der Konzern-Gewinn- 
und Verlustrechnung, der Konzerngesamtergebnisrechnung, der 
Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung und der Konzern-
kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2023 sowie dem Konzernanhang, einschließ-
lich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungs-
methoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Bericht über 
die Lage der Gesellschaft und des Konzerns (im Folgenden 
„Konzernlagebericht“) der Schaeffler AG für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres Bestäti-
gungsvermerks genannten Bestandteile des Konzernlagebe-
richts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.

Der Konzernlagebericht enthält als ungeprüft gekennzeichnete, 
nicht vom Gesetz vorgesehene Querverweise. Diese Querver-
weise sowie die Informationen, auf die sich die Querverweise 
beziehen, haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesent-
lichen Belangen den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden 
sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwen-
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften und vermittelt 
unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage des Konzerns zum 31. Dezember 2023 sowie 
seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2023 und

• vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. In allen 
wesentlichen Belangen steht dieser Konzernlagebericht in 
Einklang mit dem Konzernabschluss, entspricht den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser 
Prüfungsurteil zum Konzernlagebericht erstreckt sich nicht 
auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen“ 
genannten Bestandteile des Konzernlageberichts. Der 
Konzernlagebericht enthält als ungeprüft gekennzeichnete, 
nicht vom Gesetz vorgesehene Querverweise. Unser Prü-
fungsurteil erstreckt sich nicht auf diese Querverweise 
sowie die Informationen, auf die sich die Querverweise 
beziehen.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prü-
fung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des 
Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und 
der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgen-
den „EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Ver-
antwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
den Konzernunternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit 
den europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anfor-
derungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 
Abs. 2 Buchst. f ) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtprü-
fungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-
nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzern-
lagebericht zu dienen.

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der 
Prüfung des Konzernabschlusses

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sach-
verhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am 
bedeutsamsten in unserer Prüfung des Konzernabschlusses für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 
waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unse-
rer Prüfung des Konzernabschlusses als Ganzem und bei der 
Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben 
kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab.

Werthaltigkeit der Geschäfts- oder Firmenwerte
Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
sowie den verwendeten Annahmen verweisen wir auf den Konzern-
anhang 1.3. Angaben zur Höhe der Geschäfts- oder Firmenwerte 
finden sich im Konzernanhang 4.1.

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
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Das Risiko für den Abschluss Die Schaeffler-Gruppe weist in der 
Konzernbilanz zum 31. Dezember 2023 Geschäfts- oder Firmen-
werte von EUR 980 Mio aus. Mit insgesamt etwa 21,5 % der 
Bilanzsumme stellt dieser Vermögenswert einen wesentlichen 
Anteil an der Vermögenslage des Konzerns dar.

Die Werthaltigkeit der Geschäfts- oder Firmenwerte wird jährlich 
anlassunabhängig überprüft. Stichtag für die Werthaltigkeits-
prüfung ist der 31. Dezember 2023. Ergeben sich unterjährig 
Indikatoren für eine Wertminderung, wird zudem unterjährig ein 
anlassbezogener Wertminderungstest durchgeführt.

Die Werthaltigkeitsprüfung der Geschäfts- oder Firmenwerte ist 
komplex und beruht auf ermessensbehafteten Annahmen. Hierzu 
zählen insbesondere die erwartete Geschäfts- und Ergebnisent-
wicklung für die nächsten fünf Jahre sowie, für das Segment 
Automotive Technologies den daran anschließenden Übergangs-
zeitraum, die unterstellten langfristigen Wachstumsraten und 
der verwendete Diskontierungssatz. Aufgrund des technologi-
schen Wandels in der Automobilindustrie ist der Grad der Schätz-
unsicherheit hinsichtlich der zugrunde liegenden künftigen 
Mittelzuflüsse für das Segment Automotive Technologies erhöht.

Infolge des Verfehlens von Umsatz- und Ergebniszielen sowie 
eines signifikanten Rückgangs des Auftragsbestands im Segment 
Industrial zum 31. Dezember 2023 ergaben sich Indikatoren für 
eine Wertminderung der zahlungsmittelgenerierenden Einheit 
Industrial. Da der Zeitpunkt des Ereignisses zeitlich nahe an dem 
anlassunabhängigen Goodwill-Impairmenttest lag, war eine 
zusätzliche anlassbezogene Überprüfung des Geschäfts- oder 
Firmenwerts der betrachteten zahlungsmittelgenerierenden 
Einheit nicht erforderlich. Als Ergebnis der durchgeführten Wert-
haltigkeitsprüfungen hat die Schaeffler AG keinen Wertminde-
rungsbedarf festgestellt.

Es besteht das Risiko für den Konzernabschluss, dass eine zum 
Abschlussstichtag bestehende Wertminderung nicht erkannt 
wurde. Außerdem besteht das Risiko, dass die damit zusammen-
hängenden Anhangangaben einschließlich der genannten Sensi-
tivitäten nicht sachgerecht sind.

Unsere Vorgehensweise in der Prüfung Unter Einbezug unserer 
Bewertungsspezialisten haben wir für die jährliche Werthaltig-
keitsprüfung unter anderem die Angemessenheit der wesent-
lichen Annahmen der zugrunde liegenden Unternehmensplanung 
sowie der Berechnungsmethode der Gesellschaft beurteilt. 
Hierzu haben wir die erwartete Geschäfts- und Ergebnisentwick-
lung sowie die unterstellten langfristigen Wachstumsraten mit 
den Planungsverantwortlichen erörtert. Die Notwendigkeit zur 
Berücksichtigung eines Übergangszeitraums nach der Detail-
planungsphase, bevor ein eingeschwungener Zustand erreicht 
ist, haben wir uns von der Gesellschaft nachweisen lassen. 
Außerdem haben wir Abstimmungen mit den von den gesetz-
lichen Vertretern erstellten und vom Aufsichtsrat genehmigten 
Budgets und Mehrjahresplänen vorgenommen. Ebenso haben 
wir die Konsistenz der Annahmen mit externen Markteinschät-
zungen beurteilt.

Ferner haben wir uns von der bisherigen Prognosegüte der 
Gesellschaft überzeugt, indem wir Planungen früherer Jahre mit 
den tatsächlich realisierten Ergebnissen verglichen und Abwei-
chungen analysiert haben. Wir haben die dem Diskontierungs-
satz zugrunde liegenden Annahmen und Daten, insbesondere 
den risikofreien Zinssatz, die Marktrisikoprämie und den Beta-
faktor, mit eigenen Annahmen und öffentlich verfügbaren Daten 
verglichen.

Zur Beurteilung der methodisch und mathematisch sachgerech-
ten Umsetzung der Bewertungsmethoden haben wir die von der 
Gesellschaft vorgenommene Bewertung anhand eigener Berech-
nungen nachvollzogen und Abweichungen analysiert. Um der 
bestehenden Prognoseunsicherheit Rechnung zu tragen, haben 
wir insbesondere die Auswirkungen möglicher Veränderungen 
des Diskontierungssatzes sowie der nachhaltigen Wachstums-
rate auf den erzielbaren Betrag untersucht, indem wir alternative 
Szenarien berechnet und mit den Werten der Gesellschaft ver-
glichen haben (Sensitivitätsanalyse).

Zur abschließenden Beurteilung der Planungskonsistenz haben 
wir die vom Management erstellte Überleitung der Marktkapitali-
sierung der Schaeffler AG zur Summe der erzielbaren Beträge der 

zahlungsmittelgenerierenden Einheiten nachvollzogen und uns 
kritisch mit der Begründung der Gesellschaft, warum die Summe 
der erzielbaren Beträge oberhalb des Marktwerts der Gesell-
schaft liegt, auseinandergesetzt.

Schließlich haben wir beurteilt, ob die Anhangangaben zur Wert-
haltigkeit der Geschäfts- oder Firmenwerte sachgerecht sind. 
Dies umfasste auch eine Beurteilung der Anhangangaben nach 
IAS 36.134 (f ) zu Sensitivitäten bei einer für möglich gehaltenen 
Änderung wesentlicher der Bewertung zugrunde liegender 
Annahmen.

Unsere Schlussfolgerungen Die der Werthaltigkeitsprüfung der 
Geschäfts- oder Firmenwerte zugrunde liegenden Berechnungs-
methoden sind sachgerecht und stehen im Einklang mit den 
anzuwendenden Bewertungsgrundsätzen.

Die der Bewertung zugrunde liegenden Annahmen und Daten der 
Gesellschaft sind angemessen und sachgerecht.

Die damit zusammenhängenden Anhangangaben sind sachge-
recht.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter bzw. der Aufsichtsrat sind für die 
sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Infor-
mationen umfassen die folgenden nicht inhaltlich geprüften 
Bestandteile des Konzernlageberichts:

• den uns voraussichtlich nach dem Datum dieses Bestäti-
gungsvermerks zur Verfügung zu stellenden gesonderten 
zusammengefassten nichtfinanziellen Bericht der Gesell-
schaft und des Konzerns, auf den im Konzernlagebericht 
Bezug genommen wird,

• die zusammengefasste Erklärung zur Unternehmensführung 
der Gesellschaft und des Konzerns, auf die im Konzernlage-
bericht Bezug genommen wird, und

• die im Konzernlagebericht enthaltenen lageberichts-
fremden und als ungeprüft gekennzeichneten Angaben.
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Die sonstigen Informationen umfassen zudem die übrigen Teile 
des Geschäftsberichts. Die sonstigen Informationen umfassen 
nicht den Konzernabschluss, die inhaltlich geprüften Konzern-
lageberichtsangaben sowie unseren dazugehörigen Bestäti-
gungsvermerk.

Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzern-
lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, 
und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch 
irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwor-
tung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und 
dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

• wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, zu 
den inhaltlich geprüften Konzernlageberichtsangaben oder 
unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen 
oder

• anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des 
Aufsichtsrats für den Konzernabschluss und den 
Konzernlagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung 
des Konzernabschlusses, der den IFRS, wie sie in der EU anzu-
wenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzu-
wendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Konzern-
abschluss unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, 
die sie als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines 
Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. 
Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädi-
gungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetz-
lichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Konzerns 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusam-
menhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verant-
wortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, es 
sei denn, es besteht die Absicht den Konzern zu liquidieren oder 
der Einstellung des Geschäftsbetriebs oder es besteht keine 
realistische Alternative dazu.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des Konzernlageberichts, der insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als 
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Konzern-
lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deut-
schen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um aus-
reichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Konzernlagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses des Konzerns zur Aufstellung des 
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Konzernabschlusses und des Konzernlage-
berichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlan-
gen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern ist, und ob der Konzernlagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss sowie 

mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der 
unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzern-
lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstel-
lungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultie-
ren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt 
die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses und Konzern-
lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher 
falscher Darstellungen im Konzernabschluss und im Konzern-
lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtü-
mern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion 
auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus 
dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das 
Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche fal-
sche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose 
Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstel-
lungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Konzernabschlusses relevanten internen Kontrollsystem 
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und den für die Prüfung des Konzernlageberichts rele-
vanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshand-
lungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungs-
urteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammen-
hängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 
des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prü-
fungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Kon-
zerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen 
können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Konzernabschluss und im Konzernlagebericht aufmerksam 
zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-
nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass der Konzern seine Unter-
nehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Konzern-
abschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie 
ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschäfts-
vorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Konzernab-
schluss unter Beachtung der IFRS, wie sie in der EU anzu-
wenden sind, und der ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB 
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt.

• holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für 
die Rechnungslegungsinformationen der Unternehmen 
oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um 
Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzern-
lagebericht abzugeben. Wir sind verantwortlich für die 
Anleitung, Beaufsichtigung und Durchführung der Konzern-
abschlussprüfung. Wir tragen die alleinige Verantwortung 
für unsere Prüfungsurteile.

• beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit 
dem Konzernabschluss, seine Gesetzesentsprechung und 
das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im 
Konzernlagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeig-
neter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere 
die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen 
Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunfts-
orientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenstän-
diges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 
sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter 
anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung 
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwai-
ger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 
während unserer Prüfung feststellen.

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen 
eine Erklärung ab, dass wir die relevanten Unabhängigkeitsan-
forderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle 
Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünfti-
gerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere 
Unabhängigkeit auswirken, und sofern einschlägig, die zur 
Beseitigung von Unabhängigkeitsgefährdungen vorgenommenen 
Handlungen oder ergriffenen Schutzmaßnahmen.

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die 
Überwachung Verantwortlichen erörtert haben, diejenigen Sach-
verhalte, die in der Prüfung des Konzernabschlusses für den 
aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher 
die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschrei-
ben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, 
Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentli-
che Angabe des Sachverhalts aus.

Sonstige gesetzliche und andere 
 rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung der für Zwecke der Offen-
legung erstellten elektronischen Wiedergaben des 
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts 
nach § 317 Abs. 3a HGB

Wir haben gemäß § 317 Abs. 3a HGB eine Prüfung mit hinrei-
chender Sicherheit durchgeführt, ob die in der bereitgestellten 
Datei „549300Q7E782X7GC1P43-2023-12-31-de.zip“ (SHA256-
Hashwert: cd87e65f3165b876a880363c853821b6559bc2e088 
41088e8eadd466fb0890f0) enthaltenen und für Zwecke der 
Offenlegung erstellten Wiedergaben des Konzernabschlusses 
und des Konzernlageberichts (im Folgenden auch als „ESEF-
Unterlagen“ bezeichnet) den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an 
das elektronische Berichtsformat („ESEF-Format“) in allen wesent-
lichen Belangen entsprechen. In Einklang mit den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften erstreckt sich diese Prüfung nur auf 
die Überführung der Informationen des Konzernabschlusses und 
des Konzernlageberichts in das ESEF-Format und daher weder 
auf die in diesen Wiedergaben enthaltenen noch auf andere in 
der oben genannten Datei enthaltene Informationen.

Nach unserer Beurteilung entsprechen die in der oben genannten 
bereitgestellten Datei enthaltenen und für Zwecke der Offenlegung 
erstellten Wiedergaben des Konzernabschlusses und des Konzern-
lageberichts in allen wesentlichen Belangen den Vorgaben des 
§ 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat. Über 

146Konzernlagebericht Corporate Governance Konzernabschluss Konzernanhang

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers



dieses Prüfungsurteil sowie unsere im voranstehenden „Vermerk 
über die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlage-
berichts“ enthaltenen Prüfungsurteile zum beigefügten Konzern-
abschluss und zum beigefügten Konzernlagebericht für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 hinaus 
geben wir keinerlei Prüfungsurteil zu den in diesen Wiedergaben 
enthaltenen Informationen sowie zu den anderen in der oben 
genannten Datei enthaltenen Informationen ab.

Wir haben unsere Prüfung der in der oben genannten bereitge-
stellten Datei enthaltenen Wiedergaben des Konzernabschlusses 
und des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 Abs. 
3a HGB unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung 
der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wieder-
gaben von Abschlüssen und Lageberichten nach § 317 Abs. 3a 
HGB (IDW PS 410 (06.2022)) durchgeführt. Unsere Verantwor-
tung danach ist nachstehend weitergehend beschrieben. Unsere 
Wirtschaftsprüferpraxis hat den IDW Qualitätsmanagement-
standard: Anforderungen an das Qualitätsmanagement in der 
Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QMS 1 (09.2022)) angewendet.

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich 
für die Erstellung der ESEF-Unterlagen mit den elektronischen 
Wiedergaben des Konzernabschlusses und des Konzernlage-
berichts nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 HGB und für 
die Auszeichnung des Konzernabschlusses nach Maßgabe des 
§ 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 HGB.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft verant-
wortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erach-
ten, um die Erstellung der ESEF-Unterlagen zu ermöglichen, die 
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – 
Verstößen gegen die Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das 
elektronische Berichtsformat sind.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
Prozesses der Erstellung der ESEF-Unterlagen als Teil des Rech-
nungslegungsprozesses.

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlan-
gen, ob die ESEF-Unterlagen frei von wesentlichen – beabsich-
tigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Anforderun-
gen des § 328 Abs. 1 HGB sind. Während der Prüfung üben wir 
pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – 
beabsichtigter oder unbeabsichtigter – Verstöße gegen die 
Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch 
sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu 
dienen.

• gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der 
ESEF-Unterlagen relevanten internen Kontrollen, um Prü-
fungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Kontrollen abzu-
geben.

• beurteilen wir die technische Gültigkeit der ESEF-Unterlagen, 
d. h. ob die die ESEF-Unterlagen enthaltende bereitgestellte 
Datei die Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 
in der zum Abschlussstichtag geltenden Fassung an die 
technische Spezifikation für diese Datei erfüllt.

• beurteilen wir, ob die ESEF-Unterlagen eine inhaltsgleiche 
XHTML-Wiedergabe des geprüften Konzernabschlusses und 
des geprüften Konzernlageberichts ermöglichen.

• beurteilen wir, ob die Auszeichnung der ESEF-Unterlagen 
mit Inline XBRL-Technologie (iXBRL) nach Maßgabe der 
Artikel 4 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 
in der am Abschlussstichtag geltenden Fassung eine ange-
messene und vollständige maschinenlesbare XBRL-Kopie 
der XHTML-Wiedergabe ermöglicht.

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO

Wir wurden von der Hauptversammlung am 20. April 2023 als 
Konzernabschlussprüfer gewählt. Wir wurden am 5. Dezem-
ber 2023 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen 
seit dem Geschäftsjahr 2010 als Konzernabschlussprüfer der 
Schaeffler AG tätig, davon neun Geschäftsjahre, während derer 
das Unternehmen ununterbrochen die Definition als Unterneh-
men von öffentlichem Interesse i. S. d. § 316a S. 2 HGB erfüllte.

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthalte-
nen Prüfungsurteile mit dem zusätzlichen Bericht an den Prü-
fungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in 
Einklang stehen.

Wir haben folgende Leistungen, die nicht im Konzernabschluss 
oder im Konzernlagebericht angegeben wurden, zusätzlich zur 
Abschlussprüfung für die Gesellschaft und ihre beherrschten 
Unternehmen erbracht:

Neben dem Konzernabschluss haben wir den Jahresabschluss 
der Schaeffler AG geprüft und verschiedene Jahresabschlussprü-
fungen bei Tochter- und Gemeinschaftsunternehmen durchge-
führt. Prüfungsintegriert erfolgten Prüfungen von Teilen des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems. Ferner 
haben wir ausgewählte Anwendungsbereiche im Rahmen einer 
IT-Migration als Bestandteil der Konzernabschlussprüfung 
geprüft. Wir haben den Bericht des Vorstandes der Schaeffler AG 
über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen nach § 312 
AktG geprüft. Ferner haben wir den Konzern-Zwischenbericht 
zum 30. Juni 2023 einer prüferischen Durchsicht unterzogen, den 
zusammengefassten gesonderten nichtfinanziellen Konzernbe-
richt der Schaeffler AG geprüft sowie gesetzliche oder vertrag-
liche Prüfungen vorgenommen, wie z. B. EMIR-Prüfung nach § 32 
Abs. 1 WpHG eine Wirksamkeitsprüfung des Tax-CMS durchge-
führt, einen Comfort Letter erteilt, eine materielle Prüfung des 
Vergütungsberichts nach IDW PS 490, TISAX-Prüfungen , eine 
projektbegleitende Prüfung zur CSRD-Implementierung sowie 
Prüfungen ausgewählter finanzieller und nichtfinanzieller Kenn-
zahlen.
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Sonstiger Sachverhalt – Verwendung des 
 Bestätigungsvermerks

Unser Bestätigungsvermerk ist stets im Zusammenhang mit dem 
geprüften Konzernabschluss und dem geprüften Konzernlage-
bericht sowie den geprüften ESEF-Unterlagen zu lesen. Der in 
das ESEF-Format überführte Konzernabschluss und Konzernlage-
bericht – auch die in das Unternehmensregister einzustellenden 
Fassungen – sind lediglich elektronische Wiedergaben des 
geprüften Konzernabschlusses und des geprüften Konzernlage-
berichts und treten nicht an deren Stelle. Insbesondere ist der 
ESEF-Vermerk und unser darin enthaltenes Prüfungsurteil nur in 
Verbindung mit den in elektronischer Form bereitgestellten 
geprüften ESEF-Unterlagen verwendbar.

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist  
Prof. Dr. Bernd Grottel.

Nürnberg, den 21. Februar 2024 

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Prof. Dr. Grottel  gez. Schieler  
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer
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